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Bürgermeisteramt 

 
 

 

 

 

Vorlage-Nr.: 321/2014 

Az.: FB 8 – Herr 
Kübler    

Datum: 11.11.2014 

 
Sitzungsvorlage  
 

 

 
Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss 
Am: 04.12.2014 

 
 
Betreff: 
Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Zusammenhang mit den 
Bebauungsplänen im Bereich W+W 
 
Anlage(n): 
Mitzeichnung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der Genehmigung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe für die Ausarbeitung der Bebauungspläne im Bereich W+W in Höhe von 50.000 
Euro zu. 
 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 
Verwaltungs- und 
Finanzausschuss 

Beschlussfassung öffentlich 04.12.2014  

 

 
Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
HHJ Produkt Bezeichnung 
2014 51.10.00.00.00  
 
Sachkonto Bezeichnung Erläuterung  Plan Betrag 
4291000 Planung, 

Wettbewerbe, 
Gutachten 

Durchführung von 
Bebauungsplanverfahren i. Z. 
mit der Entwicklung W+W. 
Deckungsvorschlag sind 
überplanmäßig erwirtschaftete 
Mittel aus dem 
Produktsachkonto 
52.10.00.00.00 - 3311000 

Außerpl. 50.000,-- 
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Deckungsvorschlag: 
 
HHJ Produkt Bezeichnung 
2014 52.10.00.00.00  
 
Sachkonto Bezeichnung Erläuterung  Betrag 
3311000 Baugenehmig

ungsgebühren 
 50.000,-- 
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Sachdarstellung und Begründung: 

 
Die zur planungsrechtlichen Sicherung der von W+W projektierten Entwicklung notwendigen 
Bebauungsplanverfahren wurden vor dem Hintergrund nicht vorhandener personeller 
Ressourcen in der Verwaltung an das Büro KMB, Ludwigsburg vergeben. Die 
Bebauungspläne wurden in der Sitzung am 25.11.2014 vom AUT zum Entwurf beschlossen, 
die Verfahren sollen zu Beginn des Jahres 2015 abgeschlossen werden.    
 
Die Notwendigkeit zur Durchführung der Bebauungsplanverfahren war zum Zeitpunkt der 
Mittelanmeldung für den Haushalt 2014 noch nicht absehbar, entsprechend stehen die 
erforderlichen Mittel auf dem Produktsachkonto 51.10.00.00.00 - 4291000 (Planungen, 
Gutachten, Wettbewerbe) nicht zur Verfügung. 
Zur Finanzierung der auf der Grundlage abgeschlossener HOAI-Verträge entsprechend des 
Leistungsstands noch in 2014 fälligen Honorarsumme wird vorgeschlagen, überplanmäßig 
erwirtschaftete Mittel in Höhe von 50.000,-- Euro aus dem Produktsachkonto 52.10.00.00.00 
- 3311000 (Baugenehmigungsgebühren) heranzuziehen.   
 
 
  
 
 
 
 
 


